
Zweite Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung für den 
Landkreis Havelland vom 13. November 2006 

 
Der Kreistag hat auf seiner Sitzung am 8. Dezember 2008 die Zweite Änderungssatzung zur 
Abfallgebührensatzung für den Landkreis Havelland (Beschluss - Nr. BV 0007/08) mit der die am 13. November 
2006 beschlossene Abfallgebührensatzung für den Landkreis Havelland (Beschlussnummer: BV 0325/06-
KT22/06) und die am 7. Mai 2007 beschlossene Erste Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung für den 
Landkreis Havelland (Beschlussnummer: BV 0370/07-KT24/07) geändert wurde, beschlossen. Die Satzung ist 
nicht genehmigungs- und anzeigepflichtig und wird nachfolgend in ihrem vollständigen Wortlaut veröffentlicht. 
 

 
Zweite Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung für den 

Landkreis Havelland vom 13. November 2006 (Beschluss-Nr.: BV 0325/06-KT22/06) 
 
 

§ 1 
(1) 
Präambel: 
 
„§ 5 der Landkreisordnung für das Land Brandenburg“  
wird geändert in  
„§ 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg“  
 
(2) 
§ 10 
 
Die Anlagen 1 und 2 erhalten die auf den folgenden Seiten aufgeführte geänderte Fassung: 
 



Anlage 1 
 
zu § 6 Gebührenhöhe 
 
Abfallgrund- und Entleerungsgebühren 2009/ 2010 
 
 
zu Abs. 1 
Grundgebühr Haushalte 

 
 2009/ 2010 

Pro Person/ a 34,80 € 
  

 
zu Abs. 2 
Grundgebühr Gewerbetreibende 

 

     60 l Abfallbehälter 25,20 € 
   120 l Abfallbehälter 49,20 € 
   240 l Abfallbehälter 98,40 € 
   360 l Abfallbehälter 147,60 € 
1,1 m³ Container 451,20 € 
  
  2,5 m³ UL-Container 501,60 € 
  4,5 m³ UL-Container 586,80 € 
  6,5 m³ UL-Container 711,60 € 
  
  8,0 m³ Presscontainer 2.803,20 € 
12,0 m³ Presscontainer 2.989,20 € 
15,0 m³ Presscontainer 3.414,00 € 
20,0 m³ Presscontainer 4.024,80 € 
  

 
zu Abs. 4 
Entleerungsgebühren 

 

     60 l Abfallbehälter 1,90 € 
   120 l Abfallbehälter/120 l Müllsack 3,80 € 
   240 l Abfallbehälter 7,65 € 
   360 l Abfallbehälter 11,45 € 
1,1 m³ Container 35,05 € 
  
  2,5 m³ UL-Container 78,15 € 
  4,5 m³ UL-Container 132,85 € 
  6,5 m³ UL-Container 194,05 € 
  
  8,0 m³ Presscontainer 283,00 € 
12,0 m³ Presscontainer 428,60 € 
15,0 m³ Presscontainer 536,00 € 
20,0 m³ Presscontainer 702,00 € 
 
zu Abs. 6 
Bereitstellungsgebühr je weiteren Behälter/ a 

 

     60 l Abfallbehälter 9,60 € 
   120 l Abfallbehälter 9,60 € 
   240 l Abfallbehälter 10,80 € 
   360 l Abfallbehälter 15,60 € 



Anlage 2 
 
Gebühren für Anlieferungen  
 
Abfallarten- 
Typ 

Abfallart/ -gruppe Gebühr in €/Mg 
 

 
I 

 
Abfälle, die einer mechanisch-biologischen Behandlung 
unterzogen werden müssen 

 
135,10 

 
II 

 
Abfälle, die einer mechanischen Behandlung unterzogen werden 
müssen und hochkalorischer Art sind 

 
 ²י134,25¹

 
III 

 
Inertabfälle, die direkt auf der Deponie abgelagert werden können 

 
63,80 

 
IV 
 

 
Abfälle, die einer mechanischen Behandlung unterzogen werden 
müssen  

 
107,05 

 
V 

 
Abfälle, die extern entsorgt werden müssen   

 

 
 

Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung 
und Forschung  

223,75 
 

 Holz 
 

73,05 
 

 Sperrmüll, haushaltstypisch 100,95 
 

 Kohlenteer und teerhaltige Produkte 297,25 
 

 Biologisch abbaubare Abfälle/kompostierbare Abfälle 59,35 
 

 Styropor, sortenrein, unverschmutzt 680,00 
 

 Styropor, verschmutzt, vermischtes Baustyropor 1.490,00 
 

 Altreifen 
 

233,05 

 
Bei Gebühr ¹: handelt es sich um Monochargen bzw. Anteile von mehr als 50 Volumenprozenten Teppiche, 

Matratzen, Schaumstoffen u. ä. (50 % als Gesamtobergrenze der hier aufgeführten Stoffe); 
-Anteile von mehr als 5 Volumenprozenten, Gummi, Bindegarn, Netze, Folien, Styropor und/ 
oder ähnliche Stoffe.  
Gebühr ¹:  484,50 €/Mg 

 
Bei Gebühr ²:  handelt es sich um Anteile von mehr als 5 Volumenprozent PVC bzw. PVC-haltige 
Stoffe 

Gebühr ²:  641,10 €/Mg 
 
 
 

§ 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Änderungssatzung tritt zum 01. Januar 2009 in Kraft. 
 
 
Rathenow, 2008-12-17 
 
gez. Dr. Burkhard Schröder 
Landrat 


